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Béla Szclbó (Miskolc/Debrecen)

Sachsen in Ungarn und ihr Rechtsleben
im Mittelalter und der frühen Neuzeit

Forschungsstand und Möglichkeiten in der Erforschung
der Rechtsverháltnisse der Zipser und Siebenbürger Sachsen

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daB Ungarn wáhrend seiner tausendjáh-
rigen Gesclrichte immer ein Vielvö|kerstaat war. Es ist auch ein Gemeinplatz,
daB unter den vielen Nationalitáten des Landes die Bevö|kerung mit deutscher
Zunge sowohl in der wirtschaftlichen als auch in der sozialen und kulturellen
Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Deutschen waren im gan-
zen Staatsgebiet des historischen [Jngarns zu finden. Sie waren in verschiedenen
Zeiten - oftmals in Notzeiten - im Karpatenbecken angesiedelt, lebten oft zer-
streut in kleineren Dorfgenreinschaften, in der Mehrzahl der ungarlándischen
Stádte oder im gröBeren homogenen Siedlungsgebieten, die durch in den königli-
chen Privilegien gewáhrten Autonomie einen Staat im Staate gebi|det haben.

Von den lezgenannten homogenen Siedlungsgebieten waren die áltesten und
ausgeprágsten die Territorien der Zipser (in Nordungarn' in der heutigen S|owa-
kei) und der Siebenbürger Sachsen (im öst|ichen Winke| des Karpatenbeckens,
im heutigen Rumánien).

In meinem Beitrag möchte ich in die mittelalterliche und frühneuzeitliche
Rechtsentwick|ung dieser deutschen Vo|ksgruppen Einb|ick gewáhren. Beide
Völkerschaften wurden als ',Sachsen.. bezeichnet und fur die Behand|ung ihrer
Geschichte im Spiegel des Rechts kann es keine bessere Gelegenheit geben als
diesen Sammelband. Wegen der geografischen Besonderheit muB, um das
rechtshistorisch Wichtige erkláren zu können, eine a|lgemeingeschichtliche Skiz-
ze beider Volksgruppen gegeben werden. Dann werde ich die Parallelitáten in der
Rechtsentwicklung der zwei Universitates aufzeichnen.' also den Forschungsstand
darlegen. Und weil die Forschungen bezüglich beider Rechtsgemeinschaften in
letzter Zeit in bestimmter Hinsicht stehengeblieben sind, versuche ich einige
Ansátze aufzuzeigen, welche weiteren Arbeiten vielleicht neuen Schwung geben
könnten.

Die Zips (auf Ungarisch Szepesség, auf S|owakisch SpiS) war das zahlenmáBig
gröBte Sied|ungsgebiet der Deutschen in Nordungarn. lm Mitte|alter entstanden
in dieser gebirgigen und waldreichen Landschaft mehrere Siedlungen mit deut-
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scher Bevö lkerung..Die deutschen Siedler sind Arrfang des 12' Jahrhunderts in
diesem Landesbereich erschienen, aber die eigentl iche Besiedlung dieses Grenz-
gebietes erfolgte nach dem Mongoleneinfall von 1241-42. Die Siedler, die von
den wirtschaftlichen FörderungsmaBnahmen der ungarischen Könige angelockt
wurden, kamen - nach der heute herrschenden Meinung - aus Thüringen, aus
Sachsen, tei lweise aus Bayern und aus dem neubesiedelten Schlesien. Ihre Be-
nennung ,,Sachsen" spiegelt also mehr oder weniger ihr Herkunftsgebiet wider.

Das Gebiet der Zips war natürlich nicht nur von Deutschen bewohnt. Jahrhun-
dertelang haben hier Slawen, Ungarn, Deutsche, Polen, [Jkrainer und Juden ne-
beneinander gelebt. Das Nebeneinanderbestehen der Vö lker wurde schon im l3.
Jahrhundert auch rechtlich geregelt. Urkunden aus dieser Zeit bezeugen, daB sich
der ungarische Adel in dieser Zeit in einem ,,groBen (Gerichts-) Stuhl" (Komitat
- sedes nobilium de Scepus) und in einem sogenannten ,,kleinen Stuhl" (Komitat
- sedes decem lanceatorium)" organisiert hatte. Daneben gab es aller Wahr-
scheinlichkeit nach eine Gemeinschaft der Slowaken (Provincia Sclavorum) und
der Verband der Zípser Bergstádte. Die fiinfte, hier ant ehesten interessierende
Rechtseinheit war die Gerneinschaft der Zipser Stádte. die sic|r schon im |4,
Jahrhundert aus mehr als 40 Gemeinden zusammertgesetzt ltalie, wovon eigent-
lich nur das Verwaltungszentrum Leutschau (Levoca/Löcse), a|s civitas gelten
konnte ((Iniversitas lCommunitas, Provincia) Saxonum de Scepus). Bis die Zip-
ser Stádte ihre in derr Privilegien festgesetzte VerbindIichkeiten gegentiber der
ungarischen Krone erfiil lten, waren sie in der Verwaltung, der Wirtschaft, der
Religion und der Sprache von dem könig|ichen Verwaltungsleiter des ,'GroBen
Komitats.., vom Burggrafen völl ig unabhángig, obwohI sie die höhere Strafge-
richtsbarkeit nur mit dem Einverstándnis des königlichen Comes palatinus aus-
üben durften.

Die wichtigsten Privi legien sind schon im 13. Jahrhundert entstanden. Im Jah-
re |243 wurden die Zipser Deutschen - wie erwáhnt - bei der Mehrzahl der
Rechtsstreitigkeiten aus der Gerichtsbarkeit des könig|ichen Zipser Gespans her-
ausgenommen. Der wichtigste Freibrief bezüg|ich der Zipser Sachsen wurde im
Jahre |27| von König Stephan V. herausgegeben. Dieses Privi|eg - áhnl ich dem
Freibrief der Siebenbürger Deutschen - war fiir ein ganzes Gebiet bestimmt

Zur Geschichte der Zips siehe unter anderem: S. Weber, Zipser Geschichts- und Zeitbi lder.
E in Be i t rag zurvater|ánd ischen Gesch ichte.  Leutschau l880:  Gy.  Bruckner .  A szepes i  szász
nép'  [Das Z ipsersáchs ische Vo lk] '  Budapest '  |9 l3:  A.  Fekete Nagy 'A Szepesség terü let i
és társada|mi kialaku|ása. [Die territoria|e und soziale Herausbildung der Zipsf. Budapest l934;
J .  K '  H o e n s c h ,  D i e  Z i p s e r .  E i n  Ü b e r b l i c k ,  i n :  G .  G r i m m / K .  Z a c h  ( H r s g . ) '  D i e
Deutschen in ostmitte|- und Südosteuropa. Geschichte-Wirtschaft-Recht-Sprache. Band l'
München l996,  S .  |43-|57.
J. Hradszky, A szepesi ,,tíZ-|ándzsások széke.. vagy a ' .kisvármegye,. t örténete' [Die
Geschichte der zehn Lanzen.StÜhle oder des Kleinen Komitats], Löcse l895.
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(nicht nur fi.ir eine Stadt, wie es dama|s vie| háufiger vorkam), hat also fiir alle
deutschstámmigen Einwohner gleich gültige Rechte und Pflichten festgesetzt.
Dies zeigt, daB die sáchsische Provinz von Anfang an se|bstándig war,. Die Be-
stimmungen des Freibriefes - worauf spáter noch kurz zurückzukommen ist _

wurden selbstverstánd|ich mehrmals Von den ungarischen Herrschern bestátigt
(zuerst 1311 und noch fiinfmal bis I 669). Die Zahl der in den Freibriefen (zuerst
1311) aufgezáhlten Gemeinden ist mit der Zeit gesunken und so ist der erstma|s
im Jahre 1344 urkundlich belegte Bund der Zipser Stádte - als ,,Bund der XXIV
Zipser Stádte.. benannt entstanden. Die zwei wichtigsten Zipser orte
(Leutschau und Kásmark) wurden spáter auch ausgeklammett' weil sie (|32|
bzw" 1380) unter die koniglichen Freistádte aufgenommen wurden, obwohl diese
civitates im öffentlichen und wirtschaft|ichen Leben der im 14. Jahrhundert etwa
50.000 Seelen záhlenden Communitas weiterhin eine entscheidende Rolle ge-
spielt haben. Die Bevö|kerung lebte vom Transit- und Exporthandel' sowie vom
Handgewerbe. Letzt"ere Tátigkeit wurde von straff organisierten Zinften kontro|-
liert' Der FleiB, das Können und die Sparsamkeit der Zipser Deutschen verur-
sachte eine wirtschaftliche und kulturelle B|üte und einen bescheidenen Wohl-
stand.

In der Entwicklung des zipserdeutschen Gemeinschaftslebens und der Selbst-
verwaltung markiert das Jahr 1412 einen sehr bedeutenden Einschnitt. Damals
hat der ungarische König und deutsche Kaiser Sigismund die l3 reichsten und
wichtigsten Gemeinden der Zipser Sachsen fiir etwa 88 kg Gold (37.000 Schock
böhmische Groschen) an seinen Schwager, an den polnischen König Wladis|aw
II. verpft indet. Damit wurde die Zips zweigetei lt und 360 Jahre lang (bis 1769)
von zwei Staaten aus Verwa|tet. Seitdem waren zwei Zipser Grafen tátig: einer
fiir die elf bei Ungarn gebliebenen Gemeinden mit Sitz in Leutschau, und einer
Ítir die l3 verpftindeten ,,Stádte.. mit wechselndem Sitz.

Die Entwicklung der zwei Territorien ging auseinander. [m Fal le der bei Un-
garn gebliebenen ortschaften (Bund der l I Zipser Stádte bis l465) setzte im l5.-
l6. Jahrhundert eine Aushöhlung der deutschen Selbstverwaltung ein, die als
Endergebnis die Unterwerfung der Stadte unter die Grundherrschaft einiger un-
garischen Magnatenfamilien (Thurzo, Csáky) bedeutete. Die Verwaltung ging in
dieser Zeit in die Hánde des obergespans des königl ichen (GroBen) Komitats, der
Vom magyarischen Ade| gewáh|t wurde, über. Die e|f Stadte wurden also in das
konigliche Komitat eingegliedert. Ihre zuvor autonome Gerichtsbarkeit wurde

,  D.  Lehotská,  V lvoj  mestského právana S lovensku,  [D ie Entwick lung des Stadtrechts  in  der
Slowakei], in: Sborník Fi lozofickej Fakulty University Komenského l0 ( l959)' S.70; M,
Papsonová, Deutsches Recht in der Mittela|terl iche S|owakei. Dreizehn Handschriften der
Z ipser  Wi l lkür  aus dem 15.  b is  l8 .  Jahrhundert ,  in:  G.  Gr imm/K.  Zach (Hrsg.) '  D ie
Deutschen in ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte_Wirtschaft-Recht-Sprache, Band 2,
München l996.  S .  l56.
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einem Von den ungarischen Komitatsadel gewáhlten Stuhlrichter (iudex nobili-
um) anvertraut. Die Gemeinden wurden eigentlich zu Untertanengemeinden und
wurden langsam slowakisiert.

Dagegen ist es in den verpfiindeten Gebieten in Fragen der inneren Selbstver-
waltung nicht zu groBen Veránderungen gekommen. Die verfassungsrechtlich
sehr komplizierte Lage der l3 Stadte und der dazugesellten anderen drei Ort-
schaften (die ursprüng|ich nicht zur sáchsischen Provinz gehorten) machte es
möglich, daB keiner der beiden Staaten seine Herrschaftsansprüche voll verwirk.
lichen konnte und so blieb ein recht weiter Bewegungsraum fur die Zipser Ge-
meinden erhalten. Sie sind Bestandteil der Ungarischen Krone geblieben, stan-
den aber zeitweise unter polnischer Verwaltung und konnten von beiden Seiten
Privilegien erkámpfen. Die protestantisch gewordenen l3 Stadte haben sich seit
dem Ende des 15. Jahrhundert zu angesehenen Handels- und Handwerkszentren
und zu bedeutsamen Konkurrenten anderer Stadte in den benachbarten Gegenden
entfaltet. Das 1 6.-L7. Jahrhundert war die Blütezeit fur die Zipser Communitas
sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Die besondere verfassungsrechtliche
Lage hat die l3 Stadte sowohl vor dem Absinken zur Untertanengemeinde, als
auch vor der Slowakisierung und Magyarisierung bewahrt. Erst in der zweiten
Hálfte des 18. Jahrhunderts setzte eine entsprechende E,ntwick|ung eina. Nach der
militárischen Besetzung und Wiedereinverleibung der verpftindeten Gebiete in
das Gebiet der Ungarischen Krone (|769) im Zeita|ter des aufgeklárten Absolu-
tismus wurden die Selbstverwaltungsrechte der Zipser schrittweise beschnitten
und die Kompetenzen gingen langsam an die zentrale Staatsmacht über. Nur im
kulturellen Bereich blieb eine bescheidene Eigenstándigkeit gewahrt, die durch
das Toleranzedikt ( l78l) und andere Ereignisse zu einer erneuten B|ütezeit der
zipsersáchsischen Wirtschaft und Kultur fiihrte'

Zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen müssen wir uns mit fo|gender Skizze
t  . .  5  ^ .  ,  r  r . .  , . ;  r .  r  r  r .begntigen.. Die starke königliche Gewa|t hat irr Siebenbürgen im |2. Jahrhundert

-  P a p S o n o v á  ( o '  A n m '  3 ) .  S .  l 5 7 - l 5 8 :  H o e n s c h  1 o '  A n r n .  | ) '  S .  l 4 7 .
' 

Di. Geschichte der siebenbürger Sachsen hat eine reichhalt ige deutsche und ungarische
Literatur. Die von nationalem Gefiihl getragenen Arbeitcn des vergangenen Jahrhunderts
werden von einer bedeutenden modernen Forschung erganzt. Zusammenf-assende
deutschsprachige Werke. unter anderen: F.. Teutsch. Die Siebenbürger Sachsen in
Vergangenheit und Gegenwart, Hermanstadt 1924 G. D. Teutsch, Geschichte der
siebenbürger Sachsen für das sáchsische Volk. Leipzig l874: E. Wagner, Geschichte der
s iebenbürger  Sachsen.  Innsbruck l982;  C.  G ö l lner .  Gesch ichte der  Deutschen auf  dem
Gebiete Rumániens I '  |2 .  Jahrhundert  b is  l848;  Dokumentensammlungen:  Z immer-
mann/Werne r /Mü| l e r  (H r sg . ) ,  U rkundenbuch  ZUr  Gesch i ch te  de r  Deu t s chen  i n
S iebenbürgen I - IV,  Hermannstadt  |892,  |897,  |902,  |937; .  Z immermann/Werner/
Mül ler lGündisch (Hrsg.) ,  Urkundenbuch zur  Gesch ichte der  Deutschen in  S iebenbürgen
V.  Bukarest  1985;  H.  Hermann,  Quel len zur  Vo lks-  und Heimatkunde der  S iebenbt i rger
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unter Géza II. deutsche Bauern angesiede|t, deren Hauptmasse Von Rhein- und
Moselfranken gebildet wurde und überwiegend aus Luxemburg und von der Eifel
kam6. Die AnJiedlung war Teil der groBen deutschen Ostkolonisation und die
spáteren Einwanderer wurden Von den Anwerbern des ungarischen Königs wahr-
scheinlich bei einem Zwischenaufenthalt in Mitteldeutschland (im Gebiet des
Erzbistums Magdeburg und der MeiBner Mark) um das Jahr I 150 fiir eine Wei-
terwanderung tiber Schlesien und die Zips in Richtung Ungarn g.*onn.nt.

In Siebenbtirgerr angekommen und auf dem sog. Königsboden seBhaft gewor-
den, bildeten die Einwanderer eine starke .,nationa|e.. Einheit mit über 200
MarkgenossenschaftenE. Die eigentlich f'alsche Benennung ,,Sachsen" haben sie
von den Ungarn erhalten.

lhre besondere Lage dokumentiert das 1224 promulgierte Privilegium An-
dreanunte, sowohl hinsichtlich der Verwaltung, wie auch der Rechtsprechung und
Steuerzahlung. Die dadurch zugesicherte ,,Hermannstádter Freiheit.. wurde zum
Grundstein einer durch sieben Jahrhunderte dauernden Entwicklung der Her-
mannstádter Provinz (traditionell .,,Stuh|.. genannt) und der spáter angesch|osse-
nen weiteren sechs Sttihle und zw.ei Distrikte (Burzen- und Nösnerland)l0 " Zu der
bei der Ansiedelung erhaltenen Sonderstel lung gesel lte sich bald eine bedeutende
wirtschaftliche Ro|le. Durch ihre höheren teclrnischen Kenntnisse wurden die
Handwerksleute der Sachsen ein entscheidender Faktor bei der sich entfaltenden
Produktion. Viele hatten ihre Agrartátigkeit vollkommen eingestellt. Einige ihrer
Gemeinden. meist die sich bildenden Stadte haben ganze Landesteile mit Indu-

Sachsen '  Le ipz ig  l940;  Wagner .  Que l len zur  Gesch ichte der  S iebenbürger  Sachsen 1|91-
|975.  Ko ln '  Wien l976:  Von neueren Arbe i ten s iehe:  Wagner '  Gesch ichte der  S iebenbürger
Sachsen.  E in Überb l i ck '  Innsbruck l9947:  ders . ,  D ie  S iebenbürger  Sachsen vom Mit te|a l ter  b is
zu r  Habsbu rge r  Ze i t .  i n :  G r immlZach  (o .  Anm.  l ) '  S '  | 25 - |42 ,  B .  K ö pecz i  (H r sg . ) ,
Kurze Geschichte Siebenbürgens, Budapest l990.

u Entgegen einigen abenteurlichen Hypothesen Stammen die siebenbürger Sachsen in Wahrheit
aus der  Mi t te l rhe ingegend.  Zu ihrer  Abstammung und Ans ied lung u.  A. :  R.  K ö tschke/W.
Ebert .  Gesch ichte der  ostdeutschen Ko lon isat ion,  Le ipz ig  1936;  E.  Sch warz ,  D ie  Herkunf t
der  s iebenbürger  und z ipser  Sachsen,  München l957;  K.  Rhe iner th '  Das He l tauer  Missa le .
Eine Brücke Zum Lande der Herkunft der Siebenbürger Sachsen' in: Archiv des Vereins fur
s iebenbürg ische Landeskunde 3.  K ö |n.  Graz l963;  K.  K.  K le in ,  Luxemburg und
Siebenbürgen,  in:  S iebenbürg isches Arch iv  5 ( l966):  K.  Horedt ,Zur  deutschen Ko lon isat ion
in Siebenbürgerr in der ersten Háltle der 13. Jahrhunderts. in: Korrespondenzblatt des
Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde (l97l); w. [-oth, , 'Teutonici.. in
Siebenburgen. Zum Problem des Namens der deutschen Einwanderer, in: Siebenbürgisches
A r ch i v  l 0  (1971) .

'  wagne r ,  D i e  S i ebenbü rge r  l 990  (o .  Anm.  5 ) ,  S .  l 28 .
' F-. Teutsch, Beitráge zur alten Geschichte des Schenker Stuh|s und der Markgenossenschaft

im Sachsenland, in: Archiv der Vereines für siebenbürgische Landeskunde (l882).
,  Z i m m e r m a n n / W e r n e r / M ü l l e r .  U r k u n d e n b u c h  I .  ( o .  A n m . 5 ) ,  S . 3 2 .
r0 Kurze Geschichte (o. Anm. 5), S. 177 ff.
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striewaren versorgt. Das fiihrte zur Bildung verschiedener Schichten innerhalb
der bisher einheitlichen Bauernbevö|kerung, ohne aber der recht|ichen GIeichstel.
lung al ler Mitgl ieder zu schaden|'. D., freibáuerl iche Charakter der Gemeinde
b|ieb trotz der bedeutenden Zah| von K|einhandwerkern erhalten. Die Stádte. die
bereits entwickelt warenl2, wurden zu Verwaltungszentrenl3.

Die fiir Siebenbürgen spezie|le, durch F|eiB und Talent bestimmte wirt.
schaftsentwicklung der Sachsen hat sich wáhrend des 14,-|5. Jahrhunderts noch
weiter verstárkt. Charakteristisch waren bei dieser Prosperitát die extensive
Entwicklung des Handels und der Gewerbe. sowie die Geldwirtschaft. Auch die
sich rn Unsarn einstel lenden Wirtschaftskrisen konnten ihr keinen Einhalt bie-

1 i
ten

Als die Stadte Verwaltungs- und Wirtschaftszentren zu bilden begannen, er-
wachte auch eine Tendenz zur Einigung der sáchsischen Gebiete sowie zur Ver-
einheit l ichung ihrer Verwaltungsorgane. Das wurde zwar ein langer ProzeB. An
desserr Ende (1486) hat die Llniver,sitas Saxonum in Transsilvania aber die Ein-
heit der Verwaltung, der Rechtsprechung, sogar die politische und staatsrechtli-
che Einheit erreichtr5. welche durch die kirchl iche Absonderuns - die Sachsen

i l Die Rechtsgleichheit. im Gewohnheitsrccht verankert. konnte weder vom wirtschaftlichen
Aufschwung und den mit demselben kommenden Vermögensunterschieden' noch die
Bestrebungen der aufwártsstrebenden Beamtenschicht erschüttert werden. Über die soziale
Sch ichtung s iehe 

. I -h.  
NagIcr .  D ie  soz ia le  Sch ichtung be i  den S iebenbürger  Sachsen im |2 ' -

l5 .  Jahrhundert .  in:  Forschungen zur  Vo|ks-  und Landeskunde (|972) ,  NagIer ,  Wesenszüge
des sáchs ischen Grafentums in  S iebenbürgen.  S ib iu  l975:  V.  Werner .  l J rsprung und Wesen
des E,rbgraf-entums bei den Siebenbürger Sachsen. in: Geschichtl iche Untersuchungen' Heft 2.
Gotha 1902. Zur Gegenmeinung siehe Kurze Geschichte (o. Anm. 5), S. 231 f.
Zur Stadtentwicklung siehe Kurze Geschichte (o. Anm. 5), S. 228 ff.
Über  d ie  Entwick|ung der  Verwal tung:  G.  Mü l ler .  Stuh le  und Dis t r ik te  der  s iebenbürg isch-
deutschen Nationsuniversitát I l42 bis |876. t]ernrannstadt |94| '
D o k u m e r r t e ü b e r d i e T á t i g k e i t d e r G i l d e n :  G .  K o v á c h / P '  B i n d e r ' A c é h e s é l e t E r d é l y b e n
[Das Gilden-Leben in Siebenbürgen], Bukarest l98|:Das Recht zum Freien Handel war schon
im Andrearutm festgeseÍzt. Zur Handelspo|it ik der Anjou-Könige siehe J. Pataki, Anjou
királyaink és a két román vajdaság, [Die Anjou Könige und die beiden rumánischen
Fürstentümer], Kolozsvár |944: D. Csánki. Hazánk kereskede|mi viszonyai I. Lajos korában,

[Handelsbeziehungen unseres l-andes unter Ludwig I ] '  Budapest l880. Über die Entwicklung
des l{ande ls  s iehe noch:  Fr .  I Iann '  Zur  Gesch ichte des s iebenbürg ischen Hande|s vom Jahre
927 b is  l845 '  in:  Arch iv  des Vere ins Íür  s iebenbürg ische Landeskunde ( l848);  o .  J icke ly ,
Handel der Siebenbürger Sachsen in seiner geschichtl ichen Entwicklung, in: Archiv des Vereins
Íi ir siebenbürgische Landeskunde (l913)' s. Kovács' Részletek a Brassó, mint a havasfoldi
és moldovai kereskedelem közponlia a l6. században c. doktori értekezésbö|, [Auszüge aus der
Habilitationsschrift Brassó, Mittelpunkt des Handels mit der Valachei und Moldau im 16.
Jahrhundertl, Budapest 1932.
Zur Entstehung der Universitát siehe noch: V. G' Hermann, Die Grundverfassungen der
Sachsen in Siebenbürgen und ihre Schicksale. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen auBer
Deutsch land,  of fenbach |9,72:  F .  Mü l ler/K.  K.  K le in ,  Zur  Rechts-  und S ied lungsge-
schichte der Siebenbiirger Sachsen, Kö ln' Wien |97l; G. MIiI ler, Die sáchsische Nations-

l )
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wurden Lutheraner - noch weiter unterstützt wurde,u. Di. Sachsen wurden mit
den Adelskomitateni7 und den Stühlen der Szekler pol it isch gleichgestel lt, was
sich in den sogenannten Unionen dieser drei ',stándischen Nationen.. (eigentlich
Landesstánde) manifestiertel8. Naclr der Zerschlagung des mittelalter|ichen un-
garischen Staates bei der Schlacht von Mohács durch die osmanen hat sich ein
ungarisches Ostreich auszubi lden begonnen'n. d.rr.n Basis diese drei ,,Nationen"
waren. Damit wurden die Sachsen zum staatstragenden Faktor im Wahlfiirsten-
tum Siebenbürgen. Die Sachsen hatten áhnIich wie die ungarischen Komitate und
die Szek|er Stüh|e ein eigenes Rechtsgebiet im verfassungs- und verwa|tungs-
rechtl ichen Sinne mit eigenen pol it isclren Reprásentanten, einer auf eigenem
Recht gegrürrdete Gerichtsbarkeit20' einer eigenen Verwa|tung und einer eigenen
Amtsspraclre. Somit hatten die Sachsen inr Fürstentum Siebenbürgen eine relativ
starke Stellung, denn im Landtag hatten die Sachsen ebensolche Rechte wie die
anderen ,,Nationen" und die Gesetze konnten nur dann in Kraft treten, wenn alle
drei Landesstánde den Text mit ihrem Siegel versahen. Diese Gruppenautonomie
und ihre wirtschaft|iche und kulture||e Führungsposition sowie ihren bürgerli-
chen Charakter konnten die Sachsen auch spáter unter den Habsburgern2' 1uon
l69l an) im GroBfiirstentum Siebenbürgen bewalrren.

Bevor ich miclr der vergleichenden Rechtsgeschichte der zwei Volkstümer zU-
wende. rnöchte ich auf einige wissensclraftsgeschichtIiche Tatsachen aufmerksam
machen.

In der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft um die Jahrhundertwende
(bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts) war die mittelalterliche Rechtsentwicklung
der Siebenbürger und Zipser Sachsen Gegenstand zahlreicher AbhandIungen, die

universitát in Siebenbtirgen. Ihre verÍ.assungs- und verwa|tungsrecht|iche Entwicklung |224-
l 876 .  i n :  A r ch i v  des  Ve re i n s  Í t i r  s i ebenbü rg i s che  Landeskunde  ( l 928 ) ;  F r .  MÍ i l l e r -
Lagentha l .  D ie  gcsch icht l i chcn Rechtsgrundlagen der  sáchs ischen Nat ionsunivers i tá t  in
S iebenbürgen und ihrcs  Vermögens '  |938 l  K G.  G i jnd is  ch,  Zur  Entstehung der  sáchs ischc
Nat ionsunivers i tá t .  in:  W'  KessIer  (} t rsg ' ) .  Gruppenautonomie in  S iebenbürgen.500 Jahre
siebenbürgisch-sáchsische Nationsuniversitát, Kö|n. Wien 1990, S. 63-90; Kurze Geschichte (o.
Anm. 5). S 232 f.

lo  Über  d ie  k i rch l i che Se|bstánd igke i t  s iehe F.  Teutsch.  Gesch ichte der  evange l i schen K i rche
in Siebenbürgen' Hermannstadt |921; ders.. Kirche und Schule der Siebenbürger Sachsen in
Vergangenheit und Gegenwart. Hermannstadt 1923.
E .  Füged i .  D i e  Unga r i s cheAde l sna t i on  i n  S i ebenbü rgen ,  i n :  Kess l e r  ( o .  Anm.  l 5 ) .  S .  l 45 -
I  60.

rB Vgl. Kurze Geschichte (o. Anm. 5). S. 215 ff.
l9 Vgl. Kurze Geschichte (o' Anm. 5)' S. 247 fÍ.
z0 G. H. Tontsch, Statutargesetzgebung und Gerichtsbarkeit als Kernbefugnisse der

sáchs ischen Nat ionsunivers i tá t ,  in:  Kess ler  (o .  Anm. l5) ,  S .  29-43.
z|  Vg l '  neu l i ch R.  Kutschera,  D ie  gesetz| ichen Landes inst i tut ionen in  S iebenbürgen wáhrend

derHabsburgerherrschaf t ,  in:  Kess ler  (o .  Anm. l5) .  S .235-244.
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das Rechtsleben der zwei Volksgruppen mit wenigen Ausnahmen immer vonein-
ander abgesondert darlegten. Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges blieben die
rechtsgeschichtlichen Forsclrungen bezüg|ic|r der zwei Volksstámme fast völl ig
aus.

Die vorhandenen Arbeiten sind epochenmáBig sehr einseitig: überwiegend
werden die mittela|ter|iche Verlráltnisse erörteft' Die Arbeiten erwecken den
Eindruck, a|s hátte das Rechts|eben der ungar|ánder .,Sachsen.. _ zugespitzt for-
muliert - am Ende des l6. Jahrhunderts aufgehört, sich zu entwicke|n. Über die
frühe Neuzeit wissen wir recht wenig.

Es ist auch noch zu bemerken, daB der Stillstand der Forschungen seitens der
ungarischen Rechtshistoriker nur bedingt damit zu erkláren ist, daB die Archivar-
beiten nach dem zweiten Weltkrieg sowohl in der Slowakei als auch in Sieben-
bürgen ziemlich erschwert waren und auch jetzt vom Zentra|behörd|ichen Ge-
nehmigungen abhángen. Nach dem zweiten We|tkrieg haben s|owakische Wis-
senschaftler - ohne die Möglichkeiterr vo|l ausschöpfen zu können - mehrere
Einzeluntersuchungen und Zusammenfassende Arbeiten über die Zipser Rechts-
geschichte und über die E,ntwick|ung der Stadt- und Bergrechte im früheren Nor-
dungarn veröffentlicht22. Diese Arb*eiten konnten *.g.n" des Sprachhindernisses
nicht al le bert icksichtigt werden. E,s wáre sehr wünsclrenswert. wenn die mit dem
Thema betrauten Wissenschaft|er durclr gemeinsanre Tagungen urrd Veröffent|i-
chungen (womög|ich in einer Wettsprache) eine Zusammenarbeit anstreben
könnteri'

Seitens rumánischer Rec|rtshistoriker wurde nur Sporadisch Interesse fur die
Rechtsentwicklurrg der Sachsen gezeigt, die siebenbürgisch-sáchsischen Wissen-
schaft ler ' die noch immer bessere Zugriffsmögl ichkeiten haben als díe Ungarn,
haben die Privatrechtsgeschichte und die historische Rechtsquellenforschungen
zieml ich vernach láss i gt-,.

Auch bezügIich der untersuclrten E,pochen sind die Forschungen ungleichmá-
Big vertei lt. Die mittelalterl iche E,ntwicklung beider Rechtsgebiete bi ldete bisher
den Schwerpunkt der Arbeiten. So werden die hiesigen Ausfuhrungen das
Gleichgewicht |eicht verl ieren. was durch spátere BemÜhungen auszug|eichen

t ' eho t ská  (o .  Anm.  3 ) ;  S  Me r tanoVá .  Vzn i k  a  v ívo . |  sp i S ského  p r áva ,  [D i e  En t s t ehung
und Entrvicklung des Zipser Rechts]. in: Spi5ské mestá v stredoveku' KoSice l974, S. 9|-97,
Papsonová.  Das Stadtrechtsbuch von L i | ina urrd das Magdeburger  Recht '  in:  Brücken,
Germanist isches Jahrbuch. N. F. l  ( 1992). S. 149-17l, Von ungarischer Seite: A .
V izkeIety .  Prospevky k právnym de. i inánr  sp iSskych miest  v  s t redoveku.  [Be i t ráge zur
Rechtsgeschichte der Zipser Stádte im Mittelalter. in: Spis 3-4 (|973), S. 53-64;
Erwáhnensrvert sind auBer den schon erwáhnten Werken auch K' K. Klein' Die verfas-
sungs- und rechtsgeschichtl iche Entwicklung bei den Siebenbtirger Sachsen seit dem 18.
Jahrhundert .  in:  ders . .  Saxonica Septemcastrens ia .  Marburg l97 l .  S .28ó f f .
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wáre' Eine moderne Zusammenfassung der frühneuzeitlichen Entfaltungsprozes-
se beider Rechtsgebiete wáre dringend nötig.

Aber sehen wir, was wir heute wissen. Ich versuche einige Parallelitáten der
mehr oder weniger bekannten mittelalterlichen und frtihneuzeitlichen
Rechtsentwicklung der zwei Volksgruppen aufzuzeigen, weil dies auch zahlrei-
che neue Erkenntnisse und Fragen aufwirft. lch werde mich vorwiegend auf die
Geschichte der Quellen. besonders auf die privatrechtlichen Quellen konzentrie-
ren. Die Rechtstatsachenforschung muB wegen der schwierigen Quellenlage lei-
der noch immer auf die lanse Bank qeschoben werden.

I. Die Gemeinden' die in der Zips und auf dem siebenbürgischen Königsboden
heranwuchsen, erhielten Privilegien. wodurch ihr rechtlicher Status nach dem
Vorbild von mitteleuropáischer Stádte gefestigt wurde. Es ist bezeichnend, daB in
beiden Fál len diese Privi legien nicht einze|ne Stádte, sondern weitráumigere
Gebiete - in der Fachliteratur als ,,Stádteko mitate,,24 umschriebene Gebi|de -

erhalten haben.
Wenn wir die zwei grurrdlegenden Privi|egien der zwei Vö|kerschaften ver-

gleiclren (den Freibrief von I 211 fur die Zipser und das AncJrrrrr." von 1224
fiir die Siebenbürger). können wir festste|len' daB die wichtigsten Bestimmungen
- nrutatis ntutandis - gleichzusetzen sind. Es werden hier die rechtsgeschichtlich
besonders wichtigen E,Iernente herausgehoben.

Beide Freibriefe bestimmen die pol it ische E,inheit der Sachsen unter die Ftih-
rung eines ,,Grafen". In der Zips wurde der ,,Landtsgroff '  aus den Reihen der
Siedler gewáh|t. wáhrend der Graf der Hermannstádter Provinz und der spáter
dazugese||ten weiteren seclrs (Gerichts-) Stt ih|e (bis 1417) vom König ernannt
wurde.

E's wurde in beiden Fá|len eine autonome Gerichtsbarkeit zugesichert. Der
Graf der Zipser Sachsen (comes Saxonunt), der Oberrichter, hatte nach eigenen
Sachsenrecht zu Geric|rt zu sitzen2u und die Zustimmung des königl ichen Ge-
spans (des Burggrafen - comes castri) muBte nur in besonderen Rechtsftillen

V g l .  F e k e t e  N a g } ' ( o .  A r r m .  l ) '  S '  3 2 8  Í I ' : G .  E , .  M ü l l e r '  S t u h l e  u n d  D i s t r i k t e  a l s
lJntertei lungen der sáchsischen Nationsuniversitát I l4l- l876 (Unveránderter Nachdruck der
Ausgabe l le rmannstadt  l94|)  K ö |n.  Wien l985.  S .  l79.
Ed i t i on  i n  Z ' immermann/Wcrne r /Mü l I e r .  U rkundenbuch  I .  ( o .  Anm.  5 ) ,  N r .  43 ;  ans ta t t
der untibersehbar reichen Literatur sei hier darauf hingewiesen. dass auch immer neue Arbeiten
über  das Ándreanum entstehen.  Vg l  u .  A.  D.  Moldt .  L/nus s i t  populus et  sub uno jud ice [ . . . )
Bemerkungen Zum ..Cjoldenen Freibrieí.. der Siebenbűrger Sachsen, Zeitschrift für
Siebenbürgische l,andeskunde (|999l2).s. |97-2l6 und die dort zit ierte Literatur.
Die Richter können ihre Errtscheidungen ..iuxta ius et consvetudines provinciae approbatas.,
fiillen. ..[ . .] quia satones itt iure nobilium nequeunt conversari, proprio iure et lege
perfruantur,.. Vgl. K. Demkó. [, öcse tcirténete I. .Iog-' mü és müve|ödéstörténeti rész, [Die
Geschichte von Leutschau I. Rechts.. Kunst- und Kulturgeschicht|icher1.ei|] Löcse l897, S.97.
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eingeholt *e.den27. Die Zipser Sachsen durften auBerhalb ihrer Provinz von nie-
manden vor einen Richterstuhl zitien werden (,,Saxen ken hofe nymant mag la-
den,,28). Über die Siebenbürger Sied|er durfte nur der König selbst oder der Her-
mannstádter Graf in oberster lnstanz richten. Dabei galt das Gewohnheitsrecht
der Deutschen2e. In erster Instanz entschied die Siedlergemeinschaft. Als Unter-
schied können wir also feststellen. daB die Gerichtsbarkeit der Siebenbürger
Sachsen etwas unabhángiger von den ört|ichen Vertretern der Zentralmacht war,
wáhrend die Zipser in einigen Rechtsfragen zur Zusammenarbeit mit dem Ge-
span des GroBen Komitats gezwungen wurden.

E,s wurden Steuer- (300 bzw.500 Si lbermark) und Mi|itárpfl ichten (50 bzw.
100 Bewaffnete) festgesetzt, Weide-. Jagd-, Fischerei- und Waldrodungsrechte
zugesichert. Die Gemeinden beider Volksgruppen konnten desweiteren ihre Pfar-
rer frei wáh|en. denen auch der Ze|rnt tiber|assen wurde.

Bezüg|ich des früheren Rechtslebetts der Zipser Sachsen sind wir sch|echt in-
formiert. wei| keine Urkunden darüber erha|ten sind, und es ist zu bezweifeln, ob
die Zipser vor 1370 überhaupt über ein schrift|iches Recht verfiigten.o. Wi. kön-
nen nur von der |370 verfaBten Handsc|rrift, der sog. Zipser Willkür, bezüglich
der Normen der Frühzeit Rückschlüsse ziehen' Da diese Quelle recht frülr ent-
standen ist, kann diese RückspiegeIurrg gewagt werden.

Die Ursprungsanalyse der Normen hat gezeigt, daB unter ihnen (l) mitge-
brachte Regeln zu finden sind. wofiir das Magdeburger Recht (also mehr oder
weniger der Sachsenspiegel) - subsidiár - maBgeb|ich war. In diese Normen-
schicht gehören vorzügl ich die famiIien-, erb- und obl igationsrecht|ichen Be-
stimmungen. Dieses Recht wurde aber (2) nach der örtlichen Rechtstradition und
lokalen Bedürfnissen modifiziert oder durch neugesetzte (,,verwiIlkürte..) Nor.
men ergánzÍ. bzw. abge|öst, wodurclt die Deutschen sich der Wirk|ichkeit des
ungarischen öffentlichen Lebens, der Verwa|tung und der Besitzverháltnisse

Diese strafrechtl iche Kompetenz wurde bci Bigamie. bei Verletzung des Asylrechts. bei Mord
und Totsclr lag und bei schr,verer Körperverletzung ausgetibt; vg|. Demkó (o. Anm.26)' S. l09
f

Georgenberger HandschriÍ1' Es rvird zitiert B. F ábry, . |gazságszolgáltatás az e|zá|ogosított
XIII szepesi városban. [Die Gerichtsbarkcit in den verpÍ}indeten XIII Zipser Stádten]. in:
Köz|emények Szepes vármegye mű|t. iából IV (l9l2), s. |74,
Das Andreanum ordnet an'. ..tr/olumus et eliam firmiter praecipimus, quatenus rpsos nullus
iudicet nisi nos vel comes Chybiniensis, quem nos in loco et tempore constituemus. Si vero
quocumque iudice remanserinl, tantummodo iudicium consuetudinarium reddere teneantur, nec
eos etiam aliquis ad praesentiam nostram citare praesumüt, nisi causa Coram suo iudice non
poss i t  t e rm ina r i . , .  vg | ,  Z immermanr r /Werne r /Mü l l e r .  U rkundenbuch  I .  ( o .  Anm 5 ) '  S .
3 5 .
oblvohl die einführende Worte der WillkÍirr lauten: .,a praedecessoribus legitime eÍ
rat ionab i l i tered i taets tatuta. . .  vg l .  Demkó (o.  Anm 26) '  S .90,  wei terh in S.96 Í.
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anzupassen versuchten bzw. zur Anpassung gezwungen wurden. Eine dritte
Normenschicht bilden die Regeln. die von dem starken EinfluB des ungarischen
Landrechts Zeugnis ablegen. Die E,inwirkung des Stánderechts des ungarischen
Adels ist wegen der Gleichberechtigung der Zipser Sachsen mit den Adeligen3r
verstándlich und wurde vieIma|s herausgehoben. Besonders kennzeichnend ist in
dieser Hinsicht die vermögensrecht|iche Lage der E,hefrdU32, die in bestimmter
Hinsicht mit ihrem Ehemann gleichgesetzt wurde. [n der Fachliteratur wird ange-
nommen, daB auch das lg|auer Bergrecht,, in die Willkür eingeflossen ist. Weiter
wird von einer Rezeption Von Teilen des römischen Rechts gesproch"n'o.

Die Zipser Willkt;r versuchte nicht alle Rechtsfragen zu beantworten, die
wahrscheinlich schon damals aufgekommen waren. Es wurde eine zur Kasuistik
neigende, überlraupt nicht auf VoIlstándigkeit ausgerichtete, Regelsammlung
Zusammengestel lt. Hinsicht|ich der Beurtei lung dieser Zusammenstel lung kön-
nen wir eine interessante Frage formulieren. Wenn die Subsidiaritát des Sachsen-
spiegels so se|bstverstándlich war. warum finden wir dann auch dem Spiegel
entsprechende Regeln in der Willkür. z. B. im Bereich des E,rbrechts? Wáre es
nicht leichter gewesen, nur die sich unterscheidenden Regeln abzufassen (Das
Tripartitum Von Werböczy hat19 z, B. diese Methode gewáhlt, aber auch nicht
immer mit voller Konsequenz.";? Dagegen ist im Bereich des strafrechtlichen
Verfahrens wegen der Spárlichkeit der diesbezüglichen Punkte Zu Vermuten, daB
der Anwendung der subsidiáren Que1|en und der al|gemein bekannten Rechtsfol-
gen eine sehr wichtige Rol le zukam'o"

3 l  D e m k ó  ( o .  A n m . 2 6 ) .  S .  l 0 4 '
32 

ö 2. Das ein ieder Erbarcr Mann vnd erbare Íiaw Íieidrittei| in ir guetter czwbescheiden hott.
FÍbrth mer hab rvir das czw einem Rechten wo ein erbarer man mitt seiner Erbarenn frawen in
der Ee siczt. das eyn iglicher Man geweldig sey czrvbescheyden ein dritteyl von seiner helfft
czw Gottes heuseren ader seinen armen armen freunden ader wo er hin wyll, noch seinem todt
czw nemen, Vnnd sein fraw dasz selbe Recht hab, Als der Mann, Auf das, das die frawen alszo
gutt Recht haben in dieszem lande als die Mannen. vnd ab der Man ader die fraw ein dritteyl
hinwegk woltt geben. bey lebendigenn leyb czwnemen, das well wir nicht gestatten, sye solen
es bescheyden noch irem tode czw nemen, czw we|cher czeyÍ|' sies hinweg bescheyden, Sye
sindt gesundt aber kranck des seindt sie geweldigk. Vnnd ab es yr beyder wyl le sey, mögen sie
mit einnander ein dritteyl von al ler irer habe hinweg bescheydenn ader geben, Wem sie wellen
bey yrem leben czwnemen ader  noch i rem todt t .  Demkó (o.  Anm.2ó) '  S .  102 und l l l .  Vg l .
P a p s o n o V á  ( o .  A n m . 3 ) '  S .  | 6 4 '
H.  Weine l t .  Das Stadtbuch von Z ipscr  Neudorf  und se ine Sprache.  Forschungen zum
Volkstum einer ostdeutschen Vo|ksinselstadt. München 1940. S. l5.
M e r t a n o V á  ( o .  A n m '  z 2 ) . S . 9 6 .
Vg l .  J  .  Z| inszkv.  Werb öczy '  . jogforrástana.  [D ie Rechtsque l len lehre Von Werb öczy] ,  in:
Jogtudományi Közl öny 48 (|993l|0). S' 374-37ó.
D  e  m k  ó  ( o .  Anm.  2 ó ) .  S '  | 32  f f  .
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Wir können festste|len. daB die Rechtssetzung der Zipser Sachsen im Mittelal-
ter groBere Rticksicht auf das ungarische Landrecht genommen hat, als es z. B.
bei der Siebenbürger der Fall war.

Auch die Siebenbürger Einwanderer haben also ihre alten Rechtsgewohnhei-
ten voll behalten, die königlichen Privi|egien haben ihnen das ausdrücklich gesi-
chert37. Diese mitgebrachten ,,Rechte" reichten fur die Bauerngemeinden noch
lange Zeit aus. Schrift|iches i.iber diese Rechte wurde uns nicht überliefert und
auch die spáteren Zeugnisse des siebenbürgisch-sáchsischen Rechtslebens liefern
diesbezüglich fast keine RtickschluBrnög|ichkeit. Dazu trágt bei, daB die Sachsen
um Hermannstadt ziem|ich spát ein Bedürfnis zur Verschrift|ichung ihrer Rechts-
regeln verspürt haben.

II. Die Zipser Sachsen haben dagegen ziemlich frÜh ihr ius scripÍumin Form der
erwáhnten Zipser Willkür verfaBt. Dieses Rechtsbuch ist in l3 Handschriften
erhalten38. welche von l370 bis zum l8. Jahrhundert reichen. Wir wáren in der
glt ickl ichen Lage' al le Handschriften inhalt l ich vergleichen Zu können, wenn die
Ausgabe der Handsc|rriften nicht so schwierig zu erwerben wáre39. Die náchste
Aufgabe diesbezüglich wáre es, die Entwicklung des Zipser Landrechtes anhand
der in den Handschriften festgehaltenen Veránderungen aufzuzeichen. Dieses
Zie|haben sich schon Forscher früherer Zeiten gesetzt, aber nur auf vie| dünnerer

Quellenbasisao. Im Besitz der Edit ionen der l3 Handschriften könnte man die
bisher sprachgeschicht|ichen Forschungen überwinden' und über das Aneinander-
reihen der juristischen Normenschichten hinaus auch Náheres erkunden. Es ist
eine Tatsache' daB die Zipser ihr Rechtsbuch immer wieder ergánzten und mo.
dernisierten. Es wáre aufschluBreiclr zu wissen, in welchen Rechtsbereichen Ver.
ánderungen am háufigsten auftraten' Sind auclr ortliche Besonderheiten festzu.
stellerr oder können wir, wie bisher angenommen, von der Einheit des Rechtsge-
bietes ausgehen? Wie lange kann von einer Rechtseinheit der Zipser Stadte ge-
sprochen werden? Zu bedenken ist auch, ob nicht die Verpflindung die Zips in
zwei verschiedene Rechtsgebiete aufgeteilt hat. Obwohl einige Wissenschaftler
die Zerstörung des einheit l ichen RechtslebenS verneinen, ist zu berücksichtigen,
daB sich die Darstel lungen des frühlreuzeit| ichen Rechtslebens der Zipser ohne

G. L indner .  Der  Schrvabensp iege l  be i  den S iebenbürger  Sachsen,  ZRG-GA 6 ( l885) .  S .
r 0 l - 1 0 2 .
Au fgezáh l t  be i  Papsonová  (o .Anm.3 ) .  S '  160 .  r vo  abe r  d i e  von  K rones  e rwáhn te
Handschrift von Hermannstadt nicht angegeben wird. Vg|. F. V. Krones, Beitráge ZUr
Stadte. und Rechtsgeschichte oberungarns, Archiv f i ir österreichische Geschichte 8l ( l895), S.
504.
I .  T .  P i i r a i nen /PapsonoVá ,  Das  Rech t  de r  Sp iS /Z i p s .  Tex te  und  Un te r suchungen  zum
Frühneuhochdeutschen in der S|owakei. Band l-2. oulu |992.
D e m k ó  ( o .  A n m . 2 6 ) .  v .  K r o n e s  ( o .  A n m  3 8 ) .40
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Ausnahme _ wenn überhaupt - nur mit den Rechtsverhá|tnissen der verpfiindeten
und so bürgerlich gebliebenen Gemeinden bescháftigen.

Die Umbildungen und Entwicklungen im Bereich der siebenbürgisch-sáchsischen
Verwaltung im 15. Jahrhundert haben sich auch auf die alten Rechtsgewohnhei-
ten ausgewirkt. Die Stádte haben die fiihrende Rolle erha|ten und fiir die von
diesen betriebene Warenproduktions- und Harrde|státigkeit war das Gewohnheits-
recht allein nicht ausreichend. Auch die zwischen den verschiedenen Sachsen-
stühlen herrschende Rechtsunsicherheit, die unterschiedliche Gerichtspraxis und
der Mangel an Schriftlichkeit haben zu Reformwünschen beigetragen. Diese Be-
strebungen wurden auch von auBen erzwungen. Denn in Streitigkeiten zwischen
Sachsen und ungarischen Adeligen sollte die ,.lex consuetudinaria regni" gelten
und König Matthias hat 1463 auch zum Ausdruck gebracht, daB auch die Sachsen
der Herrschaft der Landesgesetze unterworfen seienal.

Dies fuhrte zur Anwendung des sog. Altenberger-Codexes, eines Rechtsbu-
ches, das in der zweiten Há|fte dieses Jahrhunderts in Herrmannstadt, im Verwal-
tungs- und Jurisdiktionszentrum der Sachsen auftauchte42. Das war der erste Ver-
such der Sachsen, fremdes Recht zu rezipieren, um die Mánge| des heimischen
Gewohnheitsrechts zU e|iminier.no'. Der Codex wurde vom Hermannstádter
obergericht als subsidiáre Que||eaa neben der consuetudo terrae Cybinien.ris, des
einheimischen Gewohnheitsrechts, t iber das wir recht wenig wissen, durch lange
Jahrzelrnte gebraucht. E,inzelne Teile des Werkes sind angeblich auch in spátere
Statuten (Eigen-Landrecht) von l583 übernomnlen *ordenas. Wir können diesen
vermuteten E,influB der Regeln des Codex (teils Landrecht des Schwabenspiegels,
tei ls Weichbi ld von Magdeburg bzw.lglauer Stadtrechte) den engen Verbindun-
gen Zuschreiben, die die Sachsen Siebenbürgens durch ihre vermittelnde Han-
delspartnerschaft mit den Stádten des Deutschen Reiches aufrechthielten. Die mit
dem Westen verkehrenden Handelsleute gingen mit Vorliebe zu ihren Stammes-
genossen und machten rvahrscheinl ich ohnehin von verschiedenen deutschen
Stadt- und Landesrechten bei der Regelung ihrer Beziehungen Gebrauch. Unter
dieser Voraussetzung ist es nur natürl ich, daB dieseIben Prinzipien von ihnen

4L 
,,I,[am, quum membrum huius regni sit is et legibus eius vivatis..." Zi l iert von Lindner (o.
Anm.  37 ) ,  S .108 .
Die vol|stándige Textausgabe: Lindner. Az Altengerger-féle Codex Nagyszebeni kéziratának
kinyomatása, Kolozsvár | 885 : Der Schwabenspiege| bei den siebenbürger Sachsen, Aalen
1973  vg l .  R .  Cons tan t i nescu .  Cod i c i l e  A l t enbe rge r .  Bucu res t i  1988 .
L indner  (o.  Anm 37) .  S '  l05:  ders . .  Svábt t ik ö r  azerdé|y i  szászokná| ,  [Der  Schwabensp iege l
bei den Siebenbürger Sachsen], in: Erdé|yi Mtrzeum (1884)' S. l78.
L i n d n e r  ( o .  A n m . 3 7 ) ,  S .  1 0 8  u n d  S .  1 4 0 .
L indner  (o.  Anm 43) ,  S .  l8 l  f . '  L indner  hat  se ine d iesbezüe| ichen Thesen n icht  bewiesen und
diese Aufgabe harrt noch immer ihrer Verwirkl ichung.

4Z
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auch in ihrer Heimat angewandt wurden. Die Anwendung des Landrechts des
Schwabenspiegels. das lange Zeit wegen der Betitelun g ,,nueren pergisch recht"
als das Stadtrecht von Nürnberg identifiziert wurdeor, gilt nach dem heutigen
Stand der Forschung als gesichert. aber die Bedeutung der zwei ganz verschiede-
nen Familien angelrörigen Stadtrechte ist noch nicht geklárt. Bezüglich des Mag-
deburger Weichbildrechts wurde immer darauf hingewiesen, daB seine Verwen-
dung ohne Weiteres vorstellbar ist, weil es auch bei den Zipser Sachsen als sub-
sidiáres Recht (zusammen mit dem Sachsenspiege|) gegolten hat.

So wird also diese erste Rezeption, die Aufnahme deutschen Rechts, deren
primáres Ziel wir in der Schaffung eines ius scriptum erb|icken sollen, fiir ge|un-
gen zu betrachten sein, obwohl die nachweislich ein halbes Jahrhundert darauf
folgende Rezeption des römischen Rechts die Vermutung zu|á[|t, daB die voran-
gehende Kodifikation noch nicht in das Blut der Siebenbürger Deutschen überge-
gangen war. Eher mag hier eine Bestrebung nach gleichem Recht mit den ande-
ren Deutschen vorliegen, die ja eben auch zur Rezeption des römischen Rechts
schritten.

III. Der wirtschaftliche Aufschwung der Siebenbürger Sachsen erlebte Anfang
des 16. Jahrhunderts immer bedeutendere Erschtitterungen. Der Transitverkehr
lieB nach; die wirtschaftlichen Verbindungen verloren wegen der groBen Entdek-
kungen in der neuen Welt sowie durch das Ausbreiten der osmannischen Macht
an Raum. Diese sich verdüsternde wirtschaftliche und politische Lage bildete den
Hintergrund' als sich die Sáchsische Nationsuniversitát 1540 dazu entschloB, das
geschriebene Recht zu überprüfen und dabei das römische Recht in gröBerem
MaBe in die Normen einzubauen. Das ergab sich sowoh| aus den Bedürfnissen,
wie auch aus dem Zeitgeist Da die Gemeinde infolge der wirtschaftlichen Abrie-
gelung ökonomisch weitgehend isoliert war, konnte die Universitas Sozusagen
eine ideale Rechtsreform anstreben, besonders auf dern Gebiet des Obligationen-
rechts. Als Gundlage dienten dabei die in Siebenbürgen weit verbreiteten Werke
Justinian.o'. Fü, ai-ese Verbreitung ist in bedeutendem MaBe Johannes Honterus
zu loben und eben derselbe erhielt um 1540 den Auftrag zur Zusammenfassung
der wichtigsten privatrecht|ichen Prinzipien auf der Grund|age des römischen
Rechts48. Sein Werk, das nach dem Muster der Institutionen Justinians konzipiert

4 6  V g l .  L i n d n e r  ( o .  A n m .  3 7 ) ,  S .  l l l  f .
47 NIch den Forschungen über den Bücherbestand Siebenbürgens im 16. Jahrhundert steht

Justinian unter den l0 meistgelesenen Autoren. Das ist gröBtenteils Honterus zuzuschreiben,
dessen Werk: Sententiae ex Pandectis lustiniani decerptae, Corona 1539, in den 40er Jahren
zwei weitere Auflasen erlebt hat.

48 Über  den Jur is ten-Honterus s iehe unter  anderen:  G.  D.  Teutsch,  Johannes Honterus,  in:
A l l geme ine  Deu t s che  B i og raph i e  13 ,  Le i p z i g  l 88 l ;  V .  Hanga/G .  H .  Teu t s ch ,  Ope ra
juridica a umanistului transi lvanean Johannes Honterus (1498-1549), in: Revista romana de
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war, aber auch Regeln aus anderen Teilen des Corpus Iuris enthielt, erschien
154449. Dieses Compendium des Honterus., in dem die sáchsischen Rechtsbeson.
derheiten feh|ten, wurde zwar als Rechtsquelle nicht benützt. Jedoch wurde es
zur Grundlage der spáteren Kodifikation'

Die Universitas hielt am P|ane der Rechtsmodernisierung auch wáhrend der
folgenden schicksalsschweren und wirtschaftlich ungünstigen, durch Kriege und
politische Umgestaltung gezeichneten Jahre fest. Die erste Fassung der sáchsi.
schen Munizipalstatuten war die in dreiBig Anikel aufgeteilte, lateinisch-deutsch
abgefaBte, Zusammenfassung der sáchsischen und römischen Rechtsregeln mit
dem Titel Statutct iurium municipalium civitatis Cibiniensium reliquarumque
civitatum et universorum Saxonum Transilvanicorum1U. thr Verfasser war der
Senator Thomas Bomel aus Hermannstadt. Sein Werk wurde zwar nicht ge-
druckt, aber in der Praxis angewandtsl. Mathias Fronius, ein Senator aus Kron-
stadt, hat das Konzept Bomels auf Auftrag der Universitas überarbeitet, ebenfalls
in lateinischer und in deutscher Sprache mit dem Titel Statuta Iurium municipa-
Iium Saxonum in Transilvania - Das Eigen-Landrecht der Siebenbürger Sach-
,,,',. Nach der Überprüfung der Arbeit seitens der Nationsuniversitát wurde das
Statuten-Werk vom Fürsten l583 approbiert' Mit der gleichen Verordnung hat
die sáchsische Universitát das Recht zur Verwa|tung des nationalen Vermögens
bekommen, weiter erhielt sie Ortsselbstverwaltung mit dem Recht der Promul-
gation und der Vollziehungsgewalt der zentralen Anordnungen".

Das römische Recht erscheint in dem Statuten-Werk in zweifacher Weise.
Einmal zeigen die Statuten selbst eine auffallend starke und direkte Beeinflus-
Sung durch Satzungen des römischen Rechts. Über die Anwendung der Statuten
wird auch folgendes angeordnet:

drept  XXX (1974);  U.  W. Acker ,544-1974,430 Jahre , ,Compendium jur ius  c iv i l i s "  des
Johannes Honterus, in: KorrespondenzbIatt des Arbeitskreises fiir siebenbürgische Landeskunde
4 (1974) '  S .  23-3|;  B '  Szabó,  Johannes Honterus ( l498. l549) ,  in:  Magyar  Jogtudósok l '
Budapest 1999. S. l3-40.

4e 
Compendium iuris civilis in usum civitatum ac setlium sctxonicarum in Transylvania collectum
(Corona) 1544, siehe A c k e r (o. Anm. 48), S. 28.

50  Vg l .  Acke r  (o .  Anm.  48 ) ,  S .  29 ,  A ,  Lau f s /W.  Büh re r ,  Das  E i gen -Land rech t  de r
siebenbürger Sachsen, München l973, S. l0.
Fr .  SchuIer  v .  L ibIoy,  S iebenbürg ische Rechtsgesch ichte '  Hermannstadt  l867,  S .  l3 l .
Er behauptet, Bomels Werk sei in Kopie im Werk ,,Misce|lanea.. des Hermanstádter Rektors
Mundelius 1565 erschienen. Das Werk wurde mit den Statuta bisher noch nicht eingehend
verglichen und analysiert.
Die Gleichwertigkeit der beiden Fassungen wird bezweifelt von L au f s (o. Anm. 50), S. XI f.
Aus dem Eigen.Landrecht wurden das Burzenland (Barcaság) und Bisztritz (Beszterce) noch
ausgelassen, dort sind nur sieben und zwei Stuhle erwtihnt worden. Die Integration der beiden
genannten Gebiete in die Universitát dauerte bis zum l7. Jahrhundert.

) l
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,,Richter sollen fi.irnemlich mercken, daB sie immer nach den geschriebenen Rech-
ten, oder ja nach des Landes Sitten und Brauch, ihre Urteile aussprechen: Tragen
sich aber Sachen und Fálle zu, darüber kein geschrieben Recht nicht gefunden
würde, sie sollen sich nach des Landes langwieriger Gewohnheit richten: denn ein
langer Brauch und Gewohnheit, so gemeinem Nutzen nicht zuwieder ist noch
schadet, mag fi.ir ein Recht gehalten werden"54.

Und weiter heiBt es:

,,WaS nun insonderheit in diesem kurzen Auszug der Rechten, nicht auBdrüklich
verfasset ist, so|l auB den alten Káyserlichen Re-chts-Regeln und Satzungen, sofern
sie unserer Landschafft semáB. erholet werden..''.

Es wird also durch das Rechtsbuch kaiserliches, a|so römisches Recht als unmit-
telbar anwendbares Subsidiarrecht erwáhnt, was in der ungarischen Rechtsge-
schichte ein alleinstehender Fall ist.

Diese Anwendung des römischen Rechts bei den siebenbürger Sachsen war
durch ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung vorbestimmt. Schon ihre
mittelalterliche Rechtsentwicklung steht mit der Wandlung ihrer wirtschaftlichen
Rolle, der Ánderung ihrer Hauptbescháftigung und ihrer sozialen Struktur in
einem, wenn auch nicht immer geraden, Zusammenhang. Die Vorarbeiten zum
Rechtsbuch von 1583 und seine Fassung widerspiegeln die Erwartungen, die die,
gemessen an anderen in Ungarn |ebenden Völkergruppen, bürger|ich entwickel-
ten Sachsen bei der Rege|ung ihrer Lebensverháltnisse an das Statutarrecht stell-

56
ten- -.

Im 16. Jahrhundert können wir auch bei den Zipsern eine Art Rechtserneuerung
beobachten. In einigen Punkten kann man námIich feststel|en, dafJ die bisher
eigentümlichen Bestimmungen der Willkür von Rege|n des Landrechts des Sach-
senspiegels bzw. von der Magdeburger Stadtrechtspraxis abgelöst wurden' Diese
Veránderungen wurden so erklárt,. ,,da doch die beschrieben Recht uns lehren,,
bzw. ,,so lehren die Recht auch." Auch werden Landrechtsbestimmungen und
Regeln aus dem Magdeburger Schöpfenfragstükh zitiert57 . Diese EntwTcklung,

54

))
56

Schuler  v .  L ib loy,  Statuta lur ium munic ipa l ium Saxonum in Trans i lvan ia  -  Das E igen-
Landrecht der Siebenbürger Sachsen, Hermanstadt l853, s.242,
S c h u l e r  v .  L i b l o y  ( o .  A n m . 5 4 ) ,  S . 2 4 3 "
Zu r  Rech t sgesch i ch te  de r  s i ebenbü rge r  Sachsen :  Schu|e r  v .  L i b l oy  (o .Anm 5 l ) ;  c .
M ü l l e r, Verfassungs. und Rechtsgeschichte, Korrespondenzblatt des Vereines fur
siebenbürgische Landeskunde (l9l9.20); G. Balás, Erdély jókora jogtörténete I. l540-ig, II.
l540.l848. [Die Rechtsgeschichte Siebenbürgens], Budapest l977.

57 Ein vielzit ierter Eingriff in das Erbrecht der Wil lkür (|7' $) erfolgte l585 durch die
Veránderung der Beurteilung des Erbrechts der Ha|bschwester, die dem Sachsenspiegel
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also die teilweise Aufgabe des althergebrachten Zipser Rechts hat ihren Höhe-
punkt nach unseren heutigen Kenntnissen in einer Zusammenstellung aus dem
Jahre 1628 erreicht. Die Arbeit des Balthasar Apel wird durch ihren Titel Banz
hervorragend kennzeichnet: Collectanea Allerley Nutzlicher Vnd Nothwendiger
Regeln des Rechtens, beydes aus dem Göttlichenn Sowol auch Kayserlichenn
Rechten Vnd sonderlich aus dem Saxenspiegel Undt anderer vornehmen Authori-
bus Vndt Rechtbüchern so in den XIII. Stadten in Zips Vblichen mit allem fleyss
excerpirel Vnd nach Alphabethischer Ordnung sub certos Titulos Und in Locos
Communes redigirett Durch Balthasarum Apellem Notarium p.t. OIp. Waralliae.
Anno Christi MDCXXIX. Die bisher nur teilweise edierte Arbeit'o zeigt die Ei-
gentümlichkeiten eines Abecedariums59: Die Materie wird nicht in sachlichem
Zusammenhang dargestellt, sondern die verschiedenen Institutionen und Fragen-
komplexe werden in alphabetischer Reihenfolge behandelt und mit Quellenanga-
ben versehen vorgefiihrt. Unter den angewandten Quellen finden wir Stellen aus
den Sachsenspiegel samt der Landrechtglosse, aus Magdeburger und Leipziger
Schöffensprüchen, gelegentlich aus dem Schwabenspiege| (Kayserrecht genannt),
aus den lnstitutionen von Justinian und aus dem Jus Transsylvaniae (also vom
Eigen-Landrecht der siebenbürger Sachsen)uo. Von den bentitzten Autoren sind
sechs (BenedictCarpzov, Jacob Ayrer, Andreas Perneder'' Bucerus, Philip König)
angegeben. Unter den Autoren ragt Nico|aus Hemming heraus: bezüglich der Ehe
werden 30 ,,Casus Vnnd Regeln Von Ehesachen auss D. Nicolao Hemmingio"
aufgearbeitet. Dies ist interessanterweise ein Werk eines Theologen aus dem 16.
Jahrhundert6l. Die vo|lstándige Edition der Collectanea und ihr Vergleich mit der
WilIkür wáre eine sehr dringende Aufgabe der Forschung.

Zusammenfassend können wir über die E,ntwick|ung beider Rechtsgebiete im
16.-17 . Jahrhundert sagen, daB diese Zeit die Epoche - um ein epochemachendes

59

60

entsprechend hinter den Vollgeschwistern eingestuft wurde. wáhrend sie nach dem a|ten Zipser
Recht g|eichrangig war. Vgl. Demkó' A szepesi. iog, (Zipser Wil|kühr) Keletkezése' viszonya
országos jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz. [Das Zipser Recht. Seine Entstehung,
seine Beziehung zu unserem Landesrecht und zum deutschen Mutterrechte] Budapest 1891, S.
l7  und 40.
Zur Tei ledit ion der Col lectanea siehe Bruckner, oklevélgyüjtemény a Lengye|országnak
elzálogosított szepesi városok levéltáraiból, [Urkundensammlung aus den Archiven der fi.ir
Polen verpÍ?indeten Zipser Stádte], in: Köz|emények Szepes vármegye múltjábó| IV. ( l9l2), S.
85-96 und S.  136-157.
Vg l .  A.  I -1 .  B e n n a ,  Abecedar ien,  in:  HDR I .  Sp.  5 .
Die zitierten Werke sind überwiegend mit folgenden Abkürzungen angegeben: ,,Sax..., ,.Magd.
R.  Cap. . . , , ,D.  Rbch. . . , . ,G losse. . ' , ,EX.Sent .  L ips . , , , , .Le ipz ig '  Sch öppen Recht . . , , 'Sch öpfenart .
L ips . . . , , ,Kayserrecht . . .  Vg l .  v .  Krones '  E in  Rechtsbuch der  XIII  Z ipser  Stadte v .  J .  l ó28,
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquel len 35 (l865), S. 229 ff.
N. H emm i n g i u s, Libel lus de coniugio, repudio, & diuortio,Lipsiae 1572.

l l l
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Wort zu gebrauchen - der ,,Verwissenschaftlichung" darstellte. Die Tendenz zu
technischer, juristisch abgeklárter Anwendung Von RechtsnorTnen ist bei beiden
Volkstámmen Zu beobachten. Aber interessanterweise fuhrte dies zu verschiede-
nen Ergebnissen. Wáhrend die Siebenbürger Sachsen eindeutig im römischen
Recht, im ius commune die Möglichkeit der Rechtserneuerung erblickt haben,
sind die Zipser zum Ursprung zurückgekehrt und haben sich den wissenschaftlich
verarbeiteten deutschen Rechtsbüchern zugewandt.

Die Ursachen dieses Unterschiedes sind noch zu erforschen. Vorláufig können
wir feststellen, daB in der Ausbildung der Rechtskundigen keine groBen Unter-
schiede zU verzeichnen sind' SowohI die Zipser, als auch die Siebenbürger Stu-
denten nutzten die von derr deutschen' ita|ienischen und mitteleuropáschen Uni-
versitáten gebotenen Möglichkeiten zum Studium der ,,gelehrten Rechte.. nicht
nur im Mittelalter' sondern auch in der frühen Neuzeit uu,u'. Die Zipser hatten in
frühen Zeiten eine Vorliebe fiir die Krakauer Universitát, wáhrend die Sieben-
bürger in groBen Zah|en auch die Universitát Wien besuchten. Spáter wurden die
lutherisch gesinnten deutschen Universitáten bevorzugt. Doch ist zu erwáhnen,
daB unter den siebenbürgisch-sáchsischen Peregrinanten im |6.-l8. Jahrhundert
sechsmal so viele Jurastudenten zu ermitteln waren, wie bei den Zips..nut. Du,
bedeutet, daB die Siebenbtirger háufiger Von der Möglichkeit der Ausbildung in
den ,,gelehrten Rechten", oder was darunter in der fri.ihen Neuzeit immer ver-
standen wurde, Gebrauch machten.

Untersuchungen bezüglich der in den Privat- und Institutionsbib|iotheken
vorhandenen Rechtsliteratur können keinen gesicherten Anhalt fiir unterschiedli-
che Gesinnung geben, denn die jurist ische Bücherbestánde sind nicht so abwei-
chend. Doch ist es wahr' daB die verschiedenen Ausgaben des Sachsenspiegels
eher bei den Zips er ztJ finden *u."nuo.

Die einfachste, leider am wenigsten originelle Erklárung wáre, daB die deutli-
chere Einwirkung des Magdeburger Rechts und des Sachsenspiegels in der Zips
sich darauf gegründet hat, daB die Zipser sich seit dem 15. Jahrhundert Vom

M. Ph i l ipp i ,  Kronstádterund Burzen lánder  Studenten an der  Wiener  Univers i tá t  |382-|525.
Ein Beitrag zur Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums von Kronstadt im spáten
Mittelalter, in: Beitráge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen' S. |79-224; Szabó,
Magyarors zágiakj ogi stúd i umai külföld i egyetemeken ( | 5 20- l 800), M scr.
Das Verhá|tnis ist |32 :2|, wobei zu bemerken ist, daB die Siebenbürger Jurastudenten eher im
l8. Jahrhundert in gröBeren Zah|en vertreten sind, wáhrend die wenigen Zipser innerha|b der
untersuchten zweieinhalb Jahrhunderte gleichmáBig vertei lt s ind. Vg|. Szabó (o. Anm. 62)' S.
204-21t.
Zu den diesbezüglichen Untersuchungen siehe S z a b ó , Juristen und Bticher im
frühneuzeit l ichen Ungarn, in: I. Monok (Hrsg.), Bürgerl iche Kultur im Verg|eich.
Deutschland, die böhmischen Lánder und das Karpatenbecken im l6. und l8. Jahrhundert,
Szeged 1998,  S.  45-69,  A.  Verók ,Zur  Leseku l turder  S iebenbürger  Sachsen im l ó .  und l7 .
Jahrhundert, Zeitschrift fiir Siebenbürgische Landeskun de 22 (199912\, s. 2|7 -222.
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Rechtsleben des Polnischen Konigtums' wo diese Rechtsbücher viel unmittelba-
rer zlr Anwendung kamen, nicht unabhángig machen konnten.

Auf die vermeintlich starken, aber bisher nicht gründlich untersuchten, Bezie-
hungen der zwei Rechtsgebiete können wir aus einigen Tatsachen sch|ieBen. Eine
Handschrift des Zipser Landrechtes von 1599 wurde im 17. Jahrhundert bei den
Siebenbürger Sachsen berücksichtigt. Diese jüngere Fassung der Zipser Willkür,
welche a|s ein Auszug zu betrachten ist, enthált auch neue Zusatzartike| die nach
heutigem Wissen in keiner anderen Handschriftzu finden sind6s.

Das gegenseitige Bedürfnis an Rechtsbelehrung unter den zwei Communitates
wird auch darin deutlich, daB einer Handschrift der Zipser Wil|kür aus dem Jahre
|666 ein ,,Auszug des Landesrechtes der Siebenbürger, durch Mathiam Fronium
vbersehen und vermehrt" beigefiigt wurde. Hieran ist die Kenntnis des sieben-
bürgisch-sáchsisc|ren Rechtes und das Interesse dafur in der Zipser Gegend deut-
lich feststellbar66.

AbschlieBend ist darüber nachzudenken, welche Forschungsmög|ichkeiten dem
vernachlássigten Forschungsgebiet neue Impulse geben können. Zuerst sind die
früher aufgedeckten' ins Vergessen geratenen Que||en zu bearbeiten. Sie sind seit
Jahrzehnten nicht behandelt worden.

l. Die l3 Handschriften der Zipser Wil lkür bieten eine sehr schöne Mög-
l ichkeit der Analyse der Normentstehung und Normentwicklung. Die
verschiedenen Normenschichten können vie| Interessantes berichten. Es
wáre auch der Frage nachzugehen, ob das römische Recht wirklich eine
Rolle in der Zipser Rechtsentwicklung gespielt hatte.

2. Die inhaltliche Untersuchung des Altenberger Codexes wáre wegen der
besseren Kenntnis des Schwabenspiegels von Bedeutung, denn die ge-
naue inhaltliche Erforschung dieses Rechtsbuches ist bis heute ein De-
siderat der deutschen Rechtsgeschichte iiberhaupt. Das Magdeburger
und Ig|auer Recht des Codexes sirrd bis jetzt unberührt und nicht mit
anderen Quellen vergl ichen.

3. Die römischrechtliche Analyse des E'igen.Landrechts der Siebenbürger
Sachsen ist getan, aber der Ursprung der deutsch-rechtlichen Remines-
zenzen wurde bislang noch nicht ausgemacht.

4. Die Collectanea von Ape| sol|te man vollstándig edieren und ihren
Quellen nachgehen. Damit könnten wir der Verbindung Sáchsisches
Recht - ius commune vielleicht náher kommen und sehen' wie die Me-

v .  K rones  (o .  Anm.  38 ) ,  S .  504 .
v. Krones, Deutsche Geschichts- und Rechtsquel len aus Oberungarn, Archiv f i ir Kunde
österreichischer Geschichtsque|len 35 ( l865), s.226,
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thoden des izs commune (in der Form des users modernus) auf das
sáchsische Recht angewandt wurden.

Es sind aber noch andere Aufgaben, die beim Wiederbetreten eines seit langem
vernachlássigten Forschungspfades auf uns warten und unsere Arbeit erschweren
und doch auch verschönern.


